
64. Gesetz vom 27. Mai 2010, mit dem das
Kärntner Informations- und Statistikgesetz
geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Kärntner Informations- und Stati-
stikgesetz – K-ISG, LGBl. Nr. 70/2005, in der
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 59/2006, wird
wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 1 lautet:
„(1) Wird eine Auskunft verweigert, so ist

dies dem Auskunftswerber unter Angabe des
Grundes mitzuteilen. Auf Antrag des Aus-
kunftswerbers ist die Verweigerung der Aus-
kunft mit schriftlichem Bescheid auszuspre-
chen. AlsVerfahrensordnung, nach der der Be-
scheid zu erlassen ist, gilt das AllgemeineVer-
waltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51;
ist jedoch für die Angelegenheit, in der die
Auskunft verweigert wird, ein anderesVerfah-
rensgesetz anzuwenden, so gilt dieses.“

2. § 5 Abs. 1 lautet:
„(1) Informationspflichtige Stellen des Lan-

des, das sind
a) Organe des Landes, der Gemeinden, der

Gemeindeverbände und die Organe der
durch Landesgesetz geregelten Selbstver-
waltung, einschließlich diesen zur Verfü-
gung stehende gesetzlich eingerichtete Be-
ratungsorgane,

b) sonstige natürliche oder juristische Perso-
nen, die als Organe des Landes oder der Ge-
meinden beauftragt sind, im Zusammen-
hang mit der Umwelt öffentliche Aufgaben
wahrzunehmen, und

c) natürliche oder juristische Personen, denen
unter der Kontrolle der in lit. a oder b ge-
nannten Organe öffentliche Zuständigkei-

ten im Zusammenhang mit der Umwelt zu-
kommen,

haben die Öffentlichkeit im Bemühen um Zu-
gang zu Umweltinformationen, insbesondere
in den Fällen des § 7 Abs. 3, zu unterstützen.
Sie haben die Öffentlichkeit über die aus die-
sem Abschnitt ableitbaren Rechte zu unter-
richten, in angemessenem Umfang Informa-
tionen, Orientierung und Beratung zu bieten
und Listen von informationspflichtigen Stel-
len öffentlich zugänglich zu machen.“

3. § 6 Abs. 1 lautet:
„(1) Die informationspflichtigen Stellen ha-

ben bei ihnen vorhandene oder für sie bereit-
gehaltene Umweltinformationen jedermann
auf Antrag zugänglich zu machen. Dieses
Recht auf freien Zugang zu Umweltinforma-
tionen besteht unabhängig vom Vorliegen ei-
nes Rechtsanspruchs oder eines rechtlichen
Interesses.“

4. § 7 Abs. 4 lautet:
„(4) Wird der Antrag auf Zurverfügungstel-

lung von Umweltinformationen in einer be-
stimmten Form oder in einem bestimmten For-
mat gestellt, so ist diesem Antrag zu entspre-
chen, es sei denn
a) die Informationen sind bereits in einer an-

deren, dem Antragsteller leicht zugängli-
chen Form beziehungsweise einem ande-
ren, dem Antragsteller leicht zugänglichen
Format öffentlich verfügbar oder

b) es ist für die Behörde in Anbetracht des da-
mit verbundenen Aufwandes angemessen,
die Information in einer anderen Form be-
ziehungsweise in einem anderen Format
zugänglich zu machen; in diesem Fall sind
die Gründe für die Wahl dieser anderen
Form beziehungsweise dieses anderen For-
mats anzugeben.

Die informationspflichtigen Stellen haben die
Gründe, aus denen es abgelehnt wird, die In-
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formationen auszugsweise oder vollständig in
der gewünschten Form oder dem gewünsch-
ten Format zugänglich zu machen, dem An-
tragsteller innerhalb eines Monats ab Antrag-
stellung mitzuteilen.“

5. § 9 Abs. 1 lautet:
„(1)Werden die verlangten Umweltinforma-

tionen nicht oder nicht im begehrten Umfang
mitgeteilt, so ist auf Antrag des Informations-
suchenden darüber mit Bescheid abzuspre-
chen. Ein Antrag auf Erlassung eines Beschei-
des kann im Falle des § 7 Abs. 1 innerhalb von
einem Monat und im Falle des § 7 Abs. 2 inner-
halb von zwei Monaten gestellt werden.“

6. § 11 Abs. 1 und 2 lauten:
„(1) Die informationspflichtigen Stellen ha-

ben dafür zu sorgen, dass Umweltinformatio-
nen, über die sie in Wahrnehmung landesge-
setzlich übertragener Aufgaben im Bereich
des Umweltschutzes verfügen, und an denen
die Öffentlichkeit aus Gründen des Umwelt-
schutzes ein Informationsinteresse hat, in ge-
eigneter Weise veröffentlicht werden, soweit
Geheimhaltungsinteressen nicht entgegenste-
hen. Solche Umweltinformationen sind mög-
lichst in elektronischen Datenbanken, die der
Öffentlichkeit über öffentliche Telekommuni-
kationsnetze zugänglich sind, bereitzustellen,
um eine aktive und systematischeVerbreitung
in der Öffentlichkeit zu fördern.

(2) Der Verbreitungsauftrag im Sinne von
Abs. 1 gilt vor allem für folgende, erforderli-
chenfalls zu aktualisierende Informationen
mit Umweltbezug:
a) völkerrechtliche Verträge, Übereinkünfte

und Vereinbarungen sowie gemeinschaftli-
che und sonstige Rechtsvorschriften;

b) Politiken, Pläne und Programme;
c) Berichte über Umsetzungsfortschritte der

in lit. a und b genannten Punkte;
d) Umweltzustandberichte;
e) Daten aus der Überwachung von Tätigkei-

ten, die Umweltauswirkungen haben oder
erwarten lassen;

f) Genehmigungen mit erheblichen Umwelt-
auswirkungen und Umweltvereinbarun-
gen;

g) Umweltverträglichkeitsprüfungen und Ri-
sikobewertungen, den Zustand der Um-
weltbestandteile wie Luft und Atmos-
phäre, Wasser, Boden, Land, Landschaft
und natürliche Lebensräume einschließlich
Feuchtgebiete, Küsten und Meeresgebiete,
die Artenvielfalt und ihre Bestandteile
einschließlich genetisch veränderter Orga-
nismen sowie die Wechselwirkungen zwi-
schen diesen Bestandteilen betreffend.“

7. § 14 Abs. 1 lautet:
„(1) Die in diesem Abschnitt verwendeten

Begriffe haben die im § 4 Datenschutzgesetz
2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, fest-
gelegte Bedeutung.“

8. Nach § 19 wird folgender 4a.Abschnitt ein-
gefügt:

„4a. Abschnitt
Geodaten und Geodateninfrastruktur

§ 19a
Ziel dieses Abschnittes

Ziel dieses Abschnittes ist die Schaffung ei-
nes Rahmens zum Auf- und Ausbau einer Geo-
dateninfrastruktur für Zwecke der Raumpla-
nung und Raumforschung sowie der Umwelt-
politik und anderer politischer Maßnahmen
undTätigkeiten, welche direkte oder indirekte
Auswirkungen auf den Raum oder die Umwelt
haben können.

§ 19b
Anwendungsbereich und allgemeine

Grundsätze

(1) Dieser Abschnitt ist auf Geodatensätze
anzuwenden, die
a) ein in den Anhängen I, II oder III der Richt-

linie 2007/2/EG zur Schaffung einer Geo-
dateninfrastruktur in der Europäischen
Gemeinschaft (INSPIRE) angeführtes
Thema betreffen,

b) sich auf das österreichische Staatsgebiet
beziehen,

c) in elektronischer Form vorliegen,
d) vorhanden sind bei

1. einer öffentlichen Geodatenstelle im
Rahmen ihres öffentlichen Auftrages
oder

2. einem Dritten, dem gemäß § 19f Abs. 2
Netzzugang gewährt wird,

oder für eine solche Geodatenstelle oder ei-
nen solchen Dritten bereitgehalten werden
und

e) noch inVerwendung stehen.

(2) Dieser Abschnitt ist auch auf Geodaten-
dienste anzuwenden, die sich auf Daten der in
Abs. 1 genannten Geodatensätze beziehen.

(3) Sind von einem Geodatensatz nach
Abs. 1 identische Kopien vorhanden, so gilt
dieser Abschnitt nur für den Referenzdaten-
satz, von dem die Kopien abgeleitet worden
sind.
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(4) Wenn es sich bei einer öffentlichen Geo-
datenstelle gemäß § 19c lit. j um eine Einrich-
tung der unterstenVerwaltungsebene handelt,
so ist auf Geodatensätze und Geodaten-
dienste, die bei einer solchen Stelle vorhanden
sind oder für eine solche Stelle bereitgehalten
werden, dieser Abschnitt nur dann anzuwen-
den, wenn die Sammlung oder Verbreitung
dieser Geodatensätze rechtlich vorgeschrie-
ben ist. Einrichtungen der untersten Ver-
waltungsebene können insbesondere die Be-
zirksverwaltungsbehörden, die Agrarbehör-
den erster Instanz und die Gemeinden sein.

(5) Stehen einem Dritten Rechte geistigen
Eigentums an Geodatensätzen nach Abs. 1
oder Geodatendiensten nach Abs. 2 zu, dürfen
Maßnahmen nach diesem Abschnitt hinsicht-
lich dieser Geodatensätze und Geodaten-
dienste nur getroffen werden, soweit der
Dritte diesen Maßnahmen zustimmt.

(6) Dieser Abschnitt lässt
a) alle anderen Rechtsvorschriften, die den

Zugang zu oder die Weiterverwendung von
Dokumenten öffentlicher Stellen regeln,
insbesondere den 2. und 4. Abschnitt dieses
Gesetzes, sowie

b) die Rechte des geistigen Eigentums öffent-
licher Geodatenstellen (§ 19c lit. j) und die
Rechte des geistigen Eigentums anderer
Stellen im Sinne des Art. 3 Z 9 der Richtli-
nie 2007/2/EG nach den Bestimmungen an-
derer Länder, des Bundes oder anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft

unberührt.

(7) Öffentliche Geodatenstellen dürfen sich
zur Erfüllung der ihnen nach diesem Ab-
schnitt obliegenden Aufgaben mittels rechts-
geschäftlicher Vereinbarung auch anderer öf-
fentlicher Geodatenstellen oder sonstiger
Dritter als Dienstleister bedienen. Eine Ände-
rung der den öffentlichen Geodatenstellen aus
diesem Gesetz oder dem Geodateninfrastruk-
turgesetz, BGBl. I Nr. 14/2010, erwachsenden
Rechte und Pflichten oder ein Wechsel der Zu-
ständigkeit ist hiermit nicht verbunden.

(8) Die Bestimmungen dieses Abschnittes
sind so anzuwenden, dass sie in die Zuständig-
keit des Bundes nicht eingreifen.

§ 19c
Begriffsbestimmung

Für diesen Abschnitt gelten folgende Be-
griffsbestimmungen:
a) Geodateninfrastruktur (GDI): Metadaten,

Geodatensätze und Geodatendienste,

Netzdienste und Netztechnologien,Verein-
barungen über die gemeinsame Nutzung,
den Zugang und dieVerwendung sowie Ko-
ordinierungs- und Überwachungsmecha-
nismen, Überwachungsprozesse und -ver-
fahren, die im Sinne dieses Abschnitts ge-
schaffen, angewandt oder zur Verfügung
gestellt werden;

b) Geodaten: alle Daten mit direktem oder in-
direktem Bezug zu einem bestimmten
Standort oder geografischen Gebiet;

c) Geodatensatz: eine identifizierbare Samm-
lung von Geodaten;

d) Geodatendienste: Formen derVerarbeitung
der in Geodatensätzen enthaltenen Geoda-
ten oder deren Metadaten mit Hilfe einer
Computeranwendung;

e) Geoobjekt: die abstrakte Darstellung eines
Phänomens der Realwelt in Bezug auf ei-
nen bestimmten Standort oder ein geogra-
fisches Gebiet;

f) Metadaten: Informationen, die Geoda-
tensätze und Geodatendienste beschreiben
und es ermöglichen diese zu ermitteln, in
Verzeichnisse aufzunehmen und zu nutzen;

g) Interoperabilität: im Falle von Geoda-
tensätzen ihre mögliche Kombination und
im Falle von Geodatendiensten ihre mögli-
che Interaktion ohne wiederholtes manuel-
les Eingreifen und in der Weise, dass das
Ergebnis kohärent ist und der Zusatznut-
zen der Geodatensätze und Geodatendien-
ste erhöht wird;

h) Geo-Portal INSPIRE: eine von der Eu-
ropäischen Kommission geschaffene und
betriebene Internetseite oder eine ver-
gleichbare Organisationsstruktur, die Zu-
gang zu den in § 19e Abs. 1 genannten Netz-
diensten, den nach Maßgabe der Richtlinie
2007/2/EG entsprechenden Diensten des
Bundes, anderer Länder, anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft
und diesen gleichzustellenden Staaten bie-
tet;

i) Zugangspunkt: eine von einer öffentlichen
Geodatenstelle geschaffene und betriebene
oder von einem Dienstleister für diese ge-
schaffene oder betriebene Internetseite
oder vergleichbare Organisationsstruktur,
die Zugang zu den in § 19e Abs. 1 genann-
ten Netzdiensten bietet;

j) öffentliche Geodatenstelle:
1. ein Organ des Landes, einer Gemeinde,

eines Gemeindeverbandes, einschließ-
lich diesen zur Verfügung stehende ge-
setzlich eingerichtete Beratungsorgane,
das durch Gesetz oder innerstaatlich
unmittelbar wirksamen internationalen
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Rechtsakt zugewiesene Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung wahrnimmt
und

2. ein Organ einer sonstigen landesgesetz-
lich geregelten Einrichtung, sofern es
durch Gesetz oder innerstaatlich unmit-
telbar wirksamen internationalen
Rechtsakt zugewiesene Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung im Zusammen-
hang mit der Umwelt wahrnimmt;

k) Dritte: jede natürliche oder juristische Per-
son oder eingetragene Personengesell-
schaft, die nicht
1. öffentliche Geodatenstelle nach lit. j ist,
2. eine auf bundesrechtlichen oder landes-

rechtlichen Bestimmungen beruhende
Stelle im Sinne des Art. 3 Z 9 der Richt-
linie 2007/2/EG ist oder

3. eine Stelle im Sinne des Art. 3 Z 9 der
Richtlinie 2007/2/EG eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Ge-
meinschaft oder eines diesem gleichzu-
stellenden Staates ist.

l) Netzdienste: netzbasierte Anwendungen
zur Kommunikation, Transaktion und In-
teraktion;

m) Referenzdatensatz: Ursprungsversion ei-
nes Geodatensatzes, von welchem verschie-
dene identische Kopien abgeleitet wurden.

§ 19d
Anforderungen an Metadaten,

Geodatensätze und Geodatendienste

(1) Die öffentlichen Geodatenstellen haben
Metadaten für die bei ihnen vorhandenen oder
für sie bereitgehaltenen Geodatensätze und
Geodatendienste in ausreichender Qualität zu
erstellen und auf aktuellem Stand zu halten.
Dies hat in einer Qualität zu erfolgen, die zur
Erfüllung des in § 19c lit. f genannten Zwecks
erforderlich ist.

(2) Metadaten nach Abs. 1 müssen jedenfalls
die in der Verordnung (EG) Nr. 1205/2008 der
Kommission vom 3. Dezember 2008 zur
Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates hin-
sichtlich Metadaten, ABl. Nr. L 326 vom 4. 12.
2008, S 12, in der Fassung der Berichtigung,
ABl. Nr. L 328 vom 15. 12. 2009, S 83, genann-
ten Erfordernisse erfüllen.

(3) Die öffentlichen Geodatenstellen haben
für die bei ihnen vorhandenen oder für sie be-
reitgehaltenen Geodatensätze und Geodaten-
dienste, für die Metadaten zu erstellen sind,
entsprechend den Durchführungsbestimmun-
gen nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie
2007/2/EG durch Anpassung an vorgegebene

Standards oder Transformationsdienste nach
§ 19e Abs. 1 lit. d verfügbar zu machen.

(4) Die öffentlichen Geodatenstellen haben
einander und anderen Stellen im Sinne des
Art. 3 Z 9 der Richtlinie 2007/2/EG nach den
Bestimmungen anderer Länder, des Bundes
oder anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft oder diesen gleichzustel-
lenden Staaten sowie Dritten im Sinne des
§ 19b Abs. 1 lit. d Z 2 für den Zweck der Erfül-
lung der in Abs. 3 genannten Durchführungs-
bestimmungen die erforderlichen Informatio-
nen, einschließlich Daten, Codes und techni-
sche Klassifizierungen, unbeschränkt zurVer-
fügung zu stellen.

(5) Bei Geodaten über geografische Objekte,
die sich auch auf die Hoheitsgebiete anderer
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft oder diesen gleichzustellenden Staaten
erstrecken, haben die zuständigen öffentli-
chen Geodatenstellen oder Dritte im Sinne des
§ 19b Abs. 1 lit. d Z 2 die Darstellung und Po-
sition dieser Objekte mit den jeweils zuständi-
gen Stellen der anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaft oder diesen
gleichzustellenden Staaten einvernehmlich
festzulegen.

§ 19e
Netzdienste

(1) Die öffentlichen Geodatenstellen haben
für die bei ihnen vorhandenen oder für sie be-
reitgehaltenen Geodatensätze und Geodaten-
dienste, für die nach Maßgabe dieses Ab-
schnittes Metadaten zu erzeugen sind, ent-
sprechend den Durchführungsbestimmungen
nach Art. 16 der Richtlinie 2007/2/EG, insbe-
sondere derVerordnung (EG) Nr. 976/2009 der
Kommission vom 19. Oktober 2009 zur Durch-
führung der Richtlinie 2007/2/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates hin-
sichtlich der Netzdienste, ABl. Nr. L 274 vom
20. 10. 2009, S 9, zu schaffen und zu betreiben:
a) Suchdienste, die es ermöglichen, auf der

Grundlage von Metadaten nach Geo-
datensätzen und Geodatendiensten zu su-
chen und den Inhalt der Metadaten anzu-
zeigen;

b) Darstellungsdienste, die es zumindest er-
möglichen, Geodatensätze darzustellen, in
ihnen zu navigieren, sie zu vergrößern oder
zu verkleinern, zu verschieben, Daten zu
überlagern sowie Informationen aus Le-
genden und sonstige relevante Inhalte von
Metadaten anzuzeigen;

c) Download-Dienste, die das Herunterladen
von und, wenn durchführbar, den direkten
Zugriff auf Kopien vollständiger Geoda-
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tensätze oder Teile solcher Sätze ermögli-
chen;

d) Transformationsdienste zur Umwandlung
von Geodatensätzen, um Interoperabilität
zu erreichen;

e) Dienste zum Abrufen von Geodatendiens-
ten.

(2) Netzdienste nach Abs. 1 müssen ein-
schlägige Nutzeranforderungen berücksichti-
gen, nach Maßgabe der §§ 19g und 19h öffent-
lich verfügbar sowie einfach zu nutzen und
über das Internet oder andere geeignete Tele-
kommunikationsmittel zugänglich sein.

(3) Für Suchdienste nach Abs. 1 lit. a sind
zumindest folgende Metadaten als kombinier-
bare Suchkriterien zu gewährleisten:
a) Schlüsselwörter;
b) Klassifizierung von Geodaten und Geoda-

tendiensten;
c) Qualität und Gültigkeit der Geoda-

tensätze;
d) Grad der Übereinstimmung der Geoda-

tensätze mit den Durchführungsbestim-
mungen nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie
2007/2/EG;

e) geografischer Standort;
f) Bedingungen für den Zugang zu Geoda-

tensätzen und Geodatendiensten sowie de-
ren Nutzung;

g) die für die Erstellung, Verwaltung, Erhal-
tung und Verbreitung der Geodatensätze
und Geodatendienste jeweils zuständige
öffentliche Geodatenstelle.

(4)Transformationsdienste sind mit anderen
Diensten im Sinne des Abs. 1 so zu kombinie-
ren, dass diese gemäß den Durchführungsbe-
stimmungen nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie
2007/2/EG betrieben werden können.

§ 19f
Elektronisches Netzwerk

(1) Die öffentlichen Geodatenstellen haben
ihre Netzdienste nach § 19e über ein elektroni-
sches Netzwerk zu verknüpfen und den Zu-
gang zu diesen Netzdiensten über das Geo-
Portal INSPIRE zu ermöglichen. Sie können
diesen Zugang zum elektronischen Netzwerk
auch über eigene Zugangspunkte (§ 19c lit. i)
bieten.

(2) Dritte dürfen ihre Geodatensätze und
Geodatendienste mit dem Netzwerk nach
Abs. 1 verknüpfen, wenn sie sich gegenüber
jener öffentlichen Geodatenstelle, über deren
Netzdienste die Verknüpfung erfolgen soll,

verpflichten dafür zu sorgen, dass für die
Dauer derVerknüpfung

a) die Metadaten, Geodatensätze oder Geoda-
tendienste und Netzdienste, letztere soweit
diese auf Grund der Durchführungsbe-
stimmungen nach Art. 16 der Richtlinie
2007/2/EG, insbesondere der Verordnung
(EG) Nr. 976/2009 der Kommission vom 19.
Oktober 2009 zur Durchführung der Richt-
linie 2007/2/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates hinsichtlich der Netz-
dienste,ABl. Nr. L 274 vom 20. 10. 2009, S 9,
erforderlich sind, den Bestimmungen die-
ses Abschnittes entsprechen,

b) die technischen und rechtlichenVorausset-
zungen für die Verknüpfung und die damit
gegebene Bereitstellung der Daten vorlie-
gen,

c) sie die mit der Verknüpfung verbundenen
Kosten selbst tragen und

d) sie der Landesregierung die zur Erfüllung
der Berichtspflichten nach § 19m Abs. 1 bis
3 erforderlichen Informationen rechtzeitig
zurVerfügung zu stellen.

§ 19g

Beschränkungen des Zugangs
der Öffentlichkeit

(1) Abweichend von § 19e Abs. 2 dürfen öf-
fentliche Geodatenstellen den Zugang der Öf-
fentlichkeit zu Geodatensätzen und Geoda-
tendiensten über die in § 19e Abs. 1 lit. a ge-
nannten Dienste nach Maßgabe des Abs. 6 be-
schränken, wenn dieser Zugang nachteilige
Auswirkungen hätte auf:

a) die öffentlichen Sicherheit;

b) die umfassende Landesverteidigung;

c) die internationalen Beziehungen.

(2) Weiters dürfen öffentliche Geodatenstel-
len den Zugang der Öffentlichkeit zu Geoda-
ten und Geodatendiensten über die in § 19e
Abs. 1 lit. b bis e genannten Dienste nach Maß-
gabe des Abs. 6 beschränkt werden, wenn die-
ser Zugang nachteilige Auswirkungen hätte
auf:

a) die in Abs. 1 genannten Aspekte;

b) die Vertraulichkeit der Verfahren öffentli-
cher Stellen, sofern eine derartige Vertrau-
lichkeit gesetzlich vorgesehen ist;

c) laufende Gerichtsverfahren, die Möglich-
keit einer Person, ein fairesVerfahren zu er-
halten, oder die Möglichkeiten einer
Behörde, Untersuchungen strafrechtlicher
oder disziplinarrechtlicher Art durchzu-
führen;

Landesgesetzblatt 2010, Stück 27, Nr. 64

243



Landesgesetzblatt 2010, Stück 27, Nr. 64

244

d) Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, so-
fern diese durch innerstaatliches oder ge-
meinschaftliches Recht geschützt sind, um
berechtigte wirtschaftliche Interessen,
einschließlich des öffentlichen Interesses
an der Wahrung der Geheimhaltung von
statistischen Daten und des Steuergeheim-
nisses, zu schützen;

e) Rechte des geistigen Eigentums;
f) dieVertraulichkeit personenbezogener Da-

ten, sofern ein schutzwürdiges Interesse an
deren Geheimhaltung im Sinne des DSG
2000 besteht und dieses durch den Zugang
oder die Nutzung verletzt werden würde;

g) die Interessen oder den Schutz einer Per-
son, welche die angeforderte Information
freiwillig zur Verfügung gestellt hat, ohne
hierzu gesetzlich verpflichtet zu sein oder
verpflichtet werden zu können, es sei denn,
dass diese Person der Herausgabe der be-
treffenden Informationen zugestimmt hat;

h) den Schutz von Umweltbereichen, auf die
sich die Informationen beziehen.

(3) Der Zugang der Öffentlichkeit zu den in
§ 19h Abs. 4 genannten Diensten des elektro-
nischen Geschäftsverkehrs darf aus den in
Abs. 2 genannten Gründen beschränkt wer-
den.

(4) Die Beschränkungen der Abs. 1 bis 3 sind
eng auszulegen, wobei im Einzelfall das öf-
fentliche Interesse am Zugang zu berücksich-
tigen ist. In jedem Einzelfall ist das öffentliche
Interesse am Zugang gegen das Interesse an
dessen Beschränkung, erforderlichenfalls un-
ter Erteilung von Vorschreibungen, abzuwä-
gen.

(5) Beschränkungen des Zugangs der Öf-
fentlichkeit zu Geodatensätzen und Geoda-
tendiensten betreffend Emissionen in die Um-
welt sind unter Berufung auf die in Abs. 2
lit. b, d, f und h genannten Gründe unzulässig.

(6) Die Beschränkung des Zugangs der Öf-
fentlichkeit zu Geodaten und Geodatensätzen
darf nur dann nach Abs. 1 bis 5 erfolgen, wenn
sich die betreffenden Geodatensätze und Geo-
datendienste auf Angelegenheiten beziehen,
die in Gesetzgebung Landessache sind. An-
dernfalls sind bundesrechtliche Bestimmun-
gen, insbesondere das Geodateninfrastruktur-
gesetz, BGBl. I Nr. 14/2010, maßgeblich.

§ 19h
Entgelte und Bedingungen für die

Inanspruchnahme von Netzdiensten

(1) Suchdienste (§ 19e Abs. 1 lit. a) sind der
Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen.

(2) Für Darstellungsdienste (§ 19e Abs. 1
lit. b) dürfen Entgelte gefordert werden, so-
fern das Entgelt die Wartung der Geoda-
tensätze und der entsprechenden Geodaten-
dienste sichert. Dies gilt insbesondere in Fäl-
len, in denen große Datenmengen häufig ak-
tualisiert werden. Werden über diese Dienste
Daten zurVerfügung gestellt, kann dies in For-
men erfolgen, die eine Weiterverwendung zu
kommerziellen Zwecken ausschließen. Sofern
in anderen Rechtsvorschriften geringere Ent-
gelte oder Unentgeltlichkeit vorgesehen ist,
sind Darstellungsdienste entsprechend diesen
Rechtsvorschriften zurVerfügung zu stellen.

(3) Für Download-Dienste und Dienste zum
Abrufen von Geodatendiensten (§ 19e Abs. 1
lit. c und e) dürfen Entgelte gefordert werden.
Die Gesamteinnahmen aus diesen Entgelten
dürfen die Kosten der Erfassung, Erstellung,
Reproduktion undVerbreitung der Geodaten-
sätze und der entsprechenden Geodatendien-
ste zuzüglich einer angemessenen Gewinn-
spanne nicht übersteigen. Die Entgelte haben
sich an den Kosten des entsprechenden Ab-
rechnungszeitraumes zu orientieren und sind
unter Bedachtnahme auf die für die öffentli-
chen Geodatenstellen jeweils geltenden Buch-
führungsgrundsätze zu berechnen. Der dritte
Satz des Abs. 2 gilt sinngemäß für Download-
Dienste und Dienste zum Abrufen von Geoda-
tendiensten.

(4) Werden für Darstellungsdienste, Down-
load-Dienste und Dienste zum Abrufen von
Geodaten Entgelte verlangt, müssen zu deren
Abwicklung Dienstleistungen des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs verfügbar sein. Für
diese Dienste können Haftungsausschlüsse,
elektronische Lizenzvereinbarungen oder er-
forderlichenfalls Lizenzen in sonstiger Form
vorgesehen werden.

(5) Die Entgelte und Bedingungen für die
Inanspruchnahme von Diensten (zB Aus-
schluss derWeiterverwendung zu kommerziel-
len Zwecken) sind im Vorhinein festzulegen
und nach Möglichkeit auf der Internetseite der
jeweiligen öffentlichen Geodatenstelle, anson-
sten an einem bei ihr allgemein zugänglichen
Ort, zu veröffentlichen. § 17 Abs. 3 gilt sinn-
gemäß.

§ 19i
Nutzung von Geodatensätzen und

Geodatendiensten durch inländische
öffentliche Geodatenstellen

(1) Die öffentlichen Geodatenstellen (§ 19c
lit. j) haben durch entsprechende Maßnahmen
zu ermöglichen, dass die bei ihnen vorhande-
nen oder für sie bereitgehaltenen Geoda-



tensätze und Geodatendienste für andere öf-
fentliche Geodatenstellen sowie für andere
auf bundesrechtlichen oder landesrechtlichen
Bestimmungen beruhende Stellen im Sinne
des Art. 3 Z 9 lit. a und b der Richtlinie
2007/2/EG zugänglich und nutzbar sind, so-
fern diese Nutzung zur Wahrnehmung ihrer
öffentlichen Aufgaben, die direkte oder indi-
rekte Auswirkungen auf die Umwelt haben
können, erforderlich ist.

(2) Abweichend von Abs. 1 darf der Zugang
zu und die Nutzung von Geodatensätzen und
Geodatendiensten nach Maßgabe des Abs. 5
ausgeschlossen werden, wenn dieser Zugang
oder diese Nutzung nachteilige Auswirkungen
hätte auf:
a) laufende Gerichtsverfahren, die Möglich-

keit einer Person, ein fairesVerfahren zu er-
halten, oder die Möglichkeiten einer
Behörde, strafrechtliche oder disziplinar-
rechtliche Untersuchungen durchzu-
führen;

b) die öffentliche Sicherheit;
c) die umfassende Landesverteidigung;
d) die internationalen Beziehungen;
e) dieVertraulichkeit personenbezogener Da-

ten, sofern ein schutzwürdiges Interesse an
deren Geheimhaltung im Sinne des DSG
2000 besteht und dieses durch den Zugang
oder die Nutzung verletzt werden würde.

(3) Der Zugang und die Nutzung gemäß
Abs. 1 dürfen durch Maßnahmen nach Abs. 2
nicht in einer Weise beschränkt werden, dass
praktische Hindernisse zum Zeitpunkt der
Nutzung von Geodatensätzen oder Geodaten-
diensten durch andere öffentliche Geodaten-
stellen oder durch andere auf bundesrechtli-
chen oder landesrechtlichen Bestimmungen
beruhende Stellen im Sinne des Art. 3 Z 9 lit. a
und b der Richtlinie 2007/2/EG entstehen
könnten.

(4) Die öffentlichen Geodatenstellen dürfen
für die Nutzung der von ihnen angebotenen
Geodatensätze und Geodatendienste Lizen-
zen erteilen und Entgelte fordern, sofern in
sonstigen Rechtsvorschriften nicht anderes
bestimmt wird. Solche Maßnahmen müssen
mit dem durch diesen Abschnitt verfolgten
Ziel der leichteren Nutzbarkeit von Geoda-
tensätzen und Geodatendiensten vereinbar
sein. Werden Entgelte erhoben, dürfen sie
nicht das zur Gewährleistung der nötigen
Qualität und des Angebots von Geodatensät-
zen und Geodatendiensten notwendige Mini-
mum zuzüglich einer angemessenen Rendite
übersteigen, wobei gegebenenfalls Selbstfi-
nanzierungserfordernisse der die Geoda-
tensätze oder Geodatendienste anbietenden

öffentlichen Geodatenstellen zu beachten
sind.

(5) Die Beschränkung des Zugangs zu und
die Nutzung von Geodaten und Geodatensät-
zen darf nur dann nach Abs. 2 erfolgen, wenn
sich die betreffenden Geodatensätze und Geo-
datendienste auf Angelegenheiten beziehen,
die in Gesetzgebung Landessache sind. An-
dernfalls sind bundesrechtliche Bestimmun-
gen, insbesondere das Geodateninfrastruktur-
gesetz, BGBl. I Nr. 14/2010, maßgeblich.

§ 19j
Nutzung von Geodatensätzen und

Geodatendiensten durch ausländische
öffentliche Stellen

(1) Der § 19i gilt sinngemäß auch für die
Nutzung von Geodatensätzen und Geodaten-
diensten durch nachfolgende Stellen, sofern
diese Nutzung zur Wahrnehmung ihrer öffent-
lichen Aufgaben, die direkte oder indirekte
Auswirkungen auf die Umwelt haben können,
erforderlich ist:
a) Organe oder Einrichtungen der Europäi-

schen Gemeinschaft;
b) öffentliche Stellen im Sinne des Art. 3 Z 9

lit. a und b der Richtlinie 2007/2/EG ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft und gleichzustellender Staaten;

c) sonstige Einrichtungen, die durch interna-
tionale Übereinkünfte geschaffen wurden,
und bei denen die Europäische Gemein-
schaft und deren MitgliedstaatenVertrags-
parteien sind.

(2) Für Geodatensätze und Geodatendien-
ste, die den Organen oder Einrichtungen der
Europäischen Gemeinschaft in Erfüllung von
Berichtspflichten des Gemeinschaftsumwelt-
rechts zur Verfügung gestellt werden, dürfen
diesen gegenüber keine Entgelte gefordert
werden.

(3) Die Nutzung von Geodatensätzen und
Geodatendiensten durch Stellen nach Abs. 1
kann – über § 19i Abs. 4 hinaus – an Bedin-
gungen gebunden werden. Diese sind gegenü-
ber Organen und Einrichtungen der Europäi-
schen Gemeinschaft gemäß den Durch-
führungsbestimmungen nach Art. 17 Abs. 8
der Richtlinie 2007/2/EG zu gestalten. Die
Nutzung durch Einrichtungen nach Abs. 1
lit. c ist nur auf der Grundlage von Gegensei-
tigkeit und Gleichwertigkeit zulässig.

§ 19k
Rechtsschutz

(1) Jede natürliche oder juristische Person
und jede eingetragene Personengesellschaft
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kann beantragen, dass das Entgelt oder die
sonstigen Bedingungen für die Inan-
spruchnahme von Netzdiensten (§ 19h) durch
Bescheid festgelegt werden. Zuständig ist die
öffentliche Geodatenstelle, die den Netzdienst
betreibt.

(2) Jede öffentliche Geodatenstelle oder ent-
sprechende Stelle eines anderen Bundeslandes
oder des Bundes sowie Stellen nach § 19j lit. a,
b oder c können beantragen, dass das Entgelt
oder die sonstigen Bedingungen für die Nut-
zung von Geodatensätzen oder Geodaten-
diensten (§§ 19i oder 19j) durch Bescheid fest-
gelegt werden. Zuständig ist die öffentliche
Geodatenstelle, die über die betreffenden Ge-
odatensätze oder Geodatendienste verfügt.

(3) Jeder Dritte (§ 19c lit. k), der Netzzugang
nach § 19f anstrebt und dem er von der betref-
fenden öffentlichen Geodatenstelle nicht er-
möglicht wird, kann beantragen, dass mit Be-
scheid entschieden wird, ob eineVerpflichtung
nach § 19f Abs. 2 besteht. Die Verpflichtung
kann zur Sicherstellung der Einhaltung der
Voraussetzungen nach § 19f Abs. 2 an Bedin-
gungen geknüpft werden. Zuständig ist die öf-
fentliche Geodatenstelle, mit deren Netzdien-
sten dieVerknüpfung angestrebt wird.

(4) Anträge nach Abs. 1 bis 3 sind schriftlich
zu stellen und müssen alle zur Bearbeitung er-
forderlichen Angaben enthalten, insbesondere
ist der betreffende Netzdienst oder der betref-
fende Geodatensatz näher zu bezeichnen.

(5) Besorgt eine zur Bescheiderlassung nach
Abs. 1 bis 3 zuständige öffentliche Geodaten-
stelle keine behördlichen Aufgaben, sind An-
träge im Sinne der Abs. 1 bis 3 ohne unnötigen
Aufschub an die für die Führung der Aufsicht
oder der sonstigen Kontrolle oder für deren
Einrichtung zuständige bescheiderlassende
Stelle, in sonstigen Fällen, an die Bezirksver-
waltungsbehörde des Verwaltungsbezirkes, in
dem die informationspflichtige Stelle ihren
Sitz hat, weiterzuleiten oder die um Beschei-
derlassung ersuchende Person, eingetragene
Personengesellschaft oder öffentliche Stelle
an diese zu verweisen.

(6) AlsVerfahrensordnung, nach der ein Be-
scheid nach Abs. 1 zu erlassen ist, gilt das All-
gemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991,
BGBl. Nr. 51.

(7) Über Berufungen gegen Bescheide nach
Abs. 1 entscheidet, soweit es sich um Entschei-
dungen von Landesorganen handelt, der un-
abhängigeVerwaltungssenat.

§ 19l
Geodateninfrastruktur-Koordinierungsstelle

(1) Beim Amt der Kärntner Landesregierung
ist eine Koordinierungsstelle mit der Bezeich-
nung Geodateninfrastruktur-Koordinie-
rungsstelle Kärnten (GDI-Koordinierungs-
stelle) einzurichten. Die Geschäftsstelle der
GDI-Koordinierungsstelle ist bei der nach der
Geschäftseinteilung des Amtes der Kärntner
Landesregierung zuständigen Abteilung ein-
zurichten. GDI-Koordinierungsstelle hat die
in Abs. 2 genannten Aufgaben wahrzunehmen.

(2) Die GDI-Koordinierungsstelle hat:
a) Beiträge von öffentlichen Geodatenstellen

(§ 19c lit. j) und Dritten im Sinne des § 19b
Abs. 1 lit. d Z 2, von Nutzern der Geoda-
teninfrastruktur sowie von sonstigen inter-
essierten Stellen und Personen betreffend
die
1. Beschreibung der nach diesem Ab-

schnitt relevanten Geodatensätze und
Geodatendienste und des diesbezügli-
chen Nutzerbedarfs,

2. bestehendenVerfahrensweisen und
3. Rückmeldungen über die Umsetzung

dieses Abschnittes
zu koordinieren;

b) die Landesregierung über alle Angelegen-
heiten der im Wirkungsbereich des Landes
Kärnten eingerichteten Geodateninfra-
struktur, insbesondere über die Umsetzung
der Richtlinie 2007/2/EG in Kärnten, zu
beraten;

c) die Öffentlichkeit, öffentliche Geodaten-
stellen (§ 19c lit. j), Dritte im Sinne des
§ 19b Abs. 1 lit. d Z 2 sowie sonstige inter-
essierte Stellen und Personen über die nach
diesem Abschnitt bestehenden Verfahrens-
weisen, Rechte und Pflichten zu informie-
ren;

d) die nationale Anlaufstelle und die natio-
nale Koordinierungsstelle nach § 12 des
Geodateninfrastrukturgesetzes, BGBl. I
Nr. 14/2010, bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben zu unterstützen;

e) Empfehlungen über die Einrichtung der
Geodateninfrastruktur an die in lit. a ge-
nannten Stellen oder Personen abzugeben;

f) nach Maßgabe des § 19m Vorschläge und
Empfehlungen für Berichte zur Erfüllung
der nach Art. 21 der Richtlinie 2007/2/EG
der Landesregierung obliegenden Be-
richtspflichten zu erstellen.

(3) Der GDI-Koordinierungsstelle gehören
als Mitglieder jedenfalls an:
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a) je ein Vertreter jeder Abteilung des Amtes
der Kärntner Landesregierung, in deren
Wirkungsbereich Geodatensätze oder Geo-
datendienste nach § 19b Abs. 1 bis 6 er-
stellt, betrieben oder für diese bereitgehal-
ten werden, sofern dies nicht in einem zu
vernachlässigendem Umfang geschieht;

b) zwei Vertreter von Kärntner Gemeinden,
wobei die Bestellung jeweils eines Vertre-
ters auf Grund einesVorschlages des Öster-
reichischen Städtebundes, Landesgruppe
Kärnten, sowie des Kärntner Gemeinde-
bundes zu erfolgen hat.

(4) Die für die Koordination des Kärntner
Geografischen Informationssystems KAGIS
und die für Geschäftsstelle der GDI-Koordi-
nierungsstelle zuständigen Abteilungen des
Amtes der Kärntner Landesregierung können
jeweils einen weiterenVertreter in die Koordi-
nierungsstelle entsenden.

(5) Für jedes Mitglied der GDI-Koordinie-
rungsstelle ist in gleicher Weise ein Ersatzmit-
glied mit gleichen Rechten und Pflichten zu
bestellen.

(6) Den Sitzungen der GDI-Koordinie-
rungsstelle können Fachleute mit beratender
Stimme beigezogen werden.

(7) In Angelegenheiten, die sich nur auf die
innerhalb des Amtes der Kärntner Landesre-
gierung bestehende oder aufzubauende Geo-
dateninfrastruktur sowie auf die Koordina-
tion in diesen Angelegenheiten beziehen, be-
sitzen nur die in Abs. 3 lit. a und Abs. 4
genannten Mitglieder der GDI-Koordinie-
rungsstelle das Stimmrecht. In allen anderen
Angelegenheiten kommt allen in Abs. 3 und
Abs. 4 genannten Mitgliedern das Stimmrecht
zu.

(8) Für Beratungen und Beschlussfassungen
der GDI-Koordinierungsstelle ist die Anwe-
senheit von mehr als der Hälfte ihrer Mitglie-
der erforderlich. In Angelegenheiten nach
Abs. 6 erster Satz ist die Anwesenheit von
mehr als der Hälfte der in Abs. 3 lit. a und
Abs. 4 genannten Mitglieder erforderlich. Be-
schlüsse können nur einstimmig gefasst wer-
den; eine Stimmenthaltung ist unzulässig.

(9) Die GDI-Koordinierungsstelle hat sich
eine Geschäftsordnung zu geben.

§ 19m
Monitoring und Berichtspflichten

(1) Die öffentlichen Geodatenstellen und
Dritte im Sinne des § 19b Abs. 1 lit. d Z 2 ha-
ben die Schaffung und Nutzung ihrer Geoda-
teninfrastruktur gemäß der Entscheidung der

Kommission Nr. 2009/442/EG vom 5. Juni
2009 zur Durchführung der Richtlinie
2007/2/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates hinsichtlich Überwachung und Be-
richterstattung,ABl.Nr.L 148,vom 11.6.2009,
S 18, in der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr.
L 322 vom 9. 12. 2009, S 40, zu überwachen und
diese Informationen der Landesregierung zur
Erfüllung der in Abs. 2 genannten Verpflich-
tungen rechtzeitig und auf Dauer zur Verfü-
gung zu stellen. Diese Informationen sind von
der Landesregierung der Öffentlichkeit in ge-
eigneter Form zurVerfügung zu stellen, sofern
eine solche Zurverfügungstellung nicht be-
reits auf Grund bundesrechtlicher Vorschrif-
ten erfolgt.

(2) Die Landesregierung hat dem zuständi-
gen Bundesminister gemäß der Entscheidung
der Kommission Nr. 2009/442/EG vom 5. Juni
2009 zur Durchführung der Richtlinie
2007/2/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates hinsichtlich Überwachung und Be-
richterstattung,ABl.Nr.L 148,vom 11.6.2009,
S 18, in der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr.
L 322 vom 9. 12. 2009, S 40, die zur Erfüllung
der Berichtspflichten nach Art. 21 der Richtli-
nie 2007/2/EG erforderlichen Informationen
rechtzeitig zu übermitteln.

(3) Berichte nach Abs. 2 haben jedenfalls
eine zusammenfassende Beschreibung folgen-
der Themen zu enthalten:
a) Koordinierung zwischen öffentlichen Geo-

datenstellen und Nutzern von Geoda-
tensätzen und Geodatendiensten und zwi-
schengeschalteten Stellen, Beziehung zu
Dritten und Organisation der Qualitätssi-
cherung;

b) Beitrag von Behörden oder Dritten zum Be-
trieb und zur Koordinierung der Geoda-
teninfrastruktur;

c) Information über die Nutzung der Geoda-
teninfrastruktur;

d) Vereinbarungen über die gemeinsame Nut-
zung von Daten durch Behörden;

e) Kosten und Nutzen der Umsetzung der
Richtlinie 2007/2/EG.

(4) Zur Erfüllung der Verpflichtung nach
Abs. 2 haben die öffentlichen Geodatenstellen
und Dritte im Sinne des § 19b Abs. 1 lit. d Z 2
die erforderlichen Informationen rechtzeitig
zu übermitteln.

§ 19n
Verordnungsermächtigung der

Landesregierung

Die Landesregierung darf zur Erfüllung von
Verpflichtungen gemäß den Durchführungs-
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bestimmungen nach Art. 4 Abs. 7,Art. 7 Abs. 1,
Art. 16, Art. 17 Abs. 8 und Art. 21 Abs. 4 der
Richtlinie 2007/2/EG, zur Ergänzung dieser
Durchführungsbestimmungen auf Grund na-
tionaler Erfordernisse oder zur Spezifizierung
der nachfolgend genannten Bestimmungen so-
wie zur näheren Ausgestaltung der Organisa-
tion und Aufgabenwahrnehmung der Koordi-
nierungsstelle durchVerordnung nähere Rege-
lungen erlassen über:

a) die Beschreibung der Themen von Geoda-
tensätzen (§ 19b Abs. 1 lit. a);

b) die Festlegung zusätzlich erforderlicher
Angaben zu Metadaten (§ 19d Abs. 2);

c) die Festlegung technischer Modalitäten zur
Interoperabilität und Harmonisierung von
Geodatensätzen und Geodatendiensten
(§ 19d Abs. 4);

d) die Festlegung technischer Spezifikationen
und Mindestleistungskriterien für Netz-
dienste (§ 19e Abs. 1);

e) die Festlegung technischer Spezifikationen
der Verknüpfung der Geodatensätze und
Geodatendienste mit dem Netzwerk (§ 19f);

f) die Festlegung harmonisierter Bedingun-
gen für die gemeinsame Nutzung von Geo-
daten durch Organe und Einrichtungen der
Europäischen Gemeinschaft (§ 19j Abs. 1);

g) die Festlegung der Inhalte und Formen des
Monitorings und der Berichte an den zu-
ständigen Bundesminister (§ 19m);

h) die Wahrnehmung der Aufgaben und die
Geschäftsordnung der GDI-Koordinie-
rungsstelle sowie die Entsendung von Ver-
tretern in diese (§ 19l).“

9. § 23 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Anordnung einer personenbezoge-
nen Erhebung von Daten im Sinne von § 5
Abs. 3 des Bundesstatistikgesetzes 2000,
BGBl. I Nr. 163/1999, ist unzulässig. Statisti-
sche Erhebungen dürfen nur dann personen-
bezogen sein, wenn dies unerlässlich ist für

a) die Überprüfung der Erfüllung einer Aus-
kunftspflicht oder

b) die Berichtigung oder Vervollständigung
von Auskünften.“

10. § 24 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Vollziehung des 2., 4. und 4a. Ab-
schnittes ist insoweit im eigenen Wirkungsbe-
reich der Gemeinden zu besorgen, als sie ge-
setzlich übertragene Aufgaben im eigenen
Wirkungsbereich wahrnehmen.“

11. § 26 lautet:

„§ 26

Abgabenbefreiung

Unbeschadet der §§ 10, 17, 19h, 19i und 19j
sind in den Angelegenheiten dieses Gesetzes
keine landesgesetzlich geregelten Verwal-
tungsabgaben zu entrichten.“

12. Nach § 26 werden folgende §§ 26a, 26b
und 26c eingefügt:

„§ 26a

Verweise

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird, sind diese in ihrer je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze verwiesen wird, sind diese als Verweise
auf die nachstehend angeführten Fassungen
zu verstehen und anzuwenden:

a) Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000,
BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009;

b) Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz –
NAG, BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009;

c) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
1991 – AVG, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009;

d) Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I
Nr. 163/1999, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 125/2009;

e) Geodateninfrastrukturgesetz – GeoDIG,
BGBl. I Nr. 14/2010.

(3) Soweit in diesem Gesetz auf die Richtli-
nie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaf-
fung einer Geodateninfrastruktur in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft (INSPIRE), ABl. Nr.
L 108 vom 25. 4. 2007, S 1, verwiesen wird, ist
dies als Verweis auf die Fassung ABl. L 108
vom 25. 4. 2007, S 1, zu verstehen.

§ 26b

Sprachliche Gleichbehandlung

Soweit in diesem Gesetz Bezeichnungen in
ausschließlich männlicher oder in ausschließ-
lich weiblicher Form verwendet werden, sind
beide Geschlechter gemeint.
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§ 26c
Übergangsbestimmungen

(1) Metadaten nach § 19d Abs. 1 sind
a) für die in Anhang I und II der Richtlinie

2007/2/EG genannten Themen bis zum
3. Dezember 2010,

b) für die in Anhang III der Richtlinie
2007/2/EG genannten Themen bis zum
3. Dezember 2013

zu erstellen.

(2) Die in § 19d Abs. 2 genannten Maßnah-
men sind nach Erlass der Durchführungsbe-
stimmungen nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie
2007/2/EG
a) für neu gesammelte oder weitgehend um-

strukturierte Geodatensätze und die ent-
sprechenden Geodatendienste binnen zwei
Jahren und

b) für die noch inVerwendung stehenden Geo-
datensätze und Geodatendienste binnen
sieben Jahren

nach Erlassung der genannten Durch-
führungsbestimmungen durchzuführen.“

13. § 27 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Durch den 4a.Abschnitt wird die Richt-
linie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaf-
fung einer Geodateninfrastruktur in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft (INSPIRE), ABl.
Nr. L 108 vom 25. 4. 2007, S 1, umgesetzt.“

Artikel II

Dieses Gesetz tritt an dem der Kundma-
chung folgenden Monatsersten in Kraft.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landeshauptmann:
D ö r f l e r

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:
DI S c h e u c h

Der Landesrat:
Dr. M a r t i n z

Die Landesrätin:

Dr. P r e t t n e r
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